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1. (1)Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern. Drei Mitglieder werden vom Bundesminister für Arbeit und

Soziales bestellt, davon ein Mitglied auf Vorschlag des Bundesministers für Finanzen; zwei weitere Mitglieder

werden vom Bundesminister für Arbeit und Soziales auf Vorschlag der Bundeskammer der gewerblichen

Wirtschaft, ein Mitglied auf Vorschlag der Vereinigung Österreichischer Industrieller und drei Mitglieder auf

gemeinsamen Vorschlag der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und des Österreichischen

Gewerkschaftsbundes bestellt. Dazu kommt ein vom zuständigen Organ der Arbeitnehmervertretung des

Arbeitsmarktservice entsandter Vertreter. Für jedes Mitglied und für den Vertreter der Arbeitnehmer des

Arbeitsmarktservice ist für den Fall seiner zeitweiligen Verhinderung ein Stellvertreter zu bestellen (zu

entsenden), der das Mitglied (den Vertreter der Arbeitnehmer) zu vertreten hat, wenn es (er) an der Ausübung

seiner Funktion verhindert ist.

2. (2)Der Verwaltungsrat kann zwei weitere vom zuständigen Organ der Arbeitnehmervertretung des

Arbeitsmarktservice vorgeschlagene Vertreter mit beratender Stimme beiziehen.

3. (3)Die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales bestellten Mitglieder sind in allen Angelegenheiten

stimmberechtigt. Dem von der Arbeitnehmervertretung entsandten Vertreter kommt ein Stimmrecht nur in den

Angelegenheiten des § 54 Abs. 3 zu.

4. (4)Der Verwaltungsrat wählt auf Vorschlag des Bundesministers für Arbeit und Soziales den Vorsitzenden des

Verwaltungsrates sowie zwei Stellvertreter, die den Vorsitzenden bei dessen Verhinderung vertreten, für zwei

Jahre. Dabei sind die Funktionen des Vorsitzenden und der beiden Stellvertreter auf die auf Vorschlag der

Arbeitgeberseite bestellten Mitglieder, auf die auf Vorschlag der Arbeitnehmerseite bestellten Mitglieder und auf

die sonstigen Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ausnahme des vom zuständigen Organ der

Arbeitnehmervertretung des Arbeitsmarktservice entsandten Vertreters so aufzuteilen, daß je eine Funktion auf

eine der drei genannten Gruppen von Mitgliedern entfällt.

5. (5)Die Funktionsperiode der Mitglieder (stellvertretenden Mitglieder) des Verwaltungsrates beträgt sechs Jahre;

die Wiederbestellung ist zulässig.

6. (6)Die Mitglieder (stellvertretenden Mitglieder) können jederzeit gegenüber dem Bundesminister für Arbeit und

Soziales ihren Rücktritt erklären. Der Rücktritt wird mit der schriftlichen Erklärung gegenüber dem

Bundesminister für Arbeit und Soziales wirksam. Die Mitgliedschaft (stellvertretende Mitgliedschaft) erlischt,

wenn das Verwaltungsratsmitglied Mitglied des Vorstandes, Landesgeschäftsführer (Stellvertreter des

Landesgeschäftsführers), Leiter einer Geschäftsstelle, Mitglied eines Landesdirektoriums oder Regionalbeirates

oder Bediensteter des Arbeitsmarktservice wird.

7. (7)Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat die Bestellung eines Mitgliedes (stellvertretenden Mitgliedes)

des Verwaltungsrates zu widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere

bei grober Pflichtverletzung oder dauernder Unfähigkeit zur Ausübung der Funktion vor.

8. (8)Scheidet ein Mitglied (stellvertretendes Mitglied) vor Ablauf der Zeit, für die es bestellt ist, aus, so ist für den

Rest der Funktionsperiode ein neues Mitglied (stellvertretendes Mitglied) zu bestellen.
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